
LANDRAT

1.0.1

Die landrätliche Bildungs- und Kulturkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 14. April 2026

zur

Revision der Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung)

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 14. April 2026 zur Revision der 
Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung) wird mit folgender Änderung zugestimmt:

Artikel 9 Absatz 4

Die Dotierung des Ressourcenpools pro Schule setzt sich minimal zusammen aus einem 
Sockel von 10 Stellenprozent pro Schule und 0,15 0,1 Stellenprozenten pro Schülerin und 
Schüler.
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